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TUVWXVYZ[\Y]X̂Y_̂̀ aaZbYcdefgTV\hijk]eUlY_̀ cmlY_nYcXffUfgVfoYpYqVr]eWkoUslYtuYvkrg
\UgcwlYnaYxUsgVfoYmf\rdsyVfyrr\skfyUlYhUf\sXjUYcXsZzXrrUsWUsU[\VfyZ[\\Ujr{s[r]ezXrg
rUsr\X\[dfUfYZ[\Y|ViiUsr}U[]eUsflY~Uf\sXjeU[hVfy Z[\ vXrg�Wrds}\[dfrg�djU�cXrrUsg
cksZU}VZ}UZ[\Y{V�WdoUfeU[hVfyVfoY}Xrr[�UsY��ejVfyY�WUsYoXrYmsordfoUfiUjolY�df\sdjg
j[Us\UYcdefVfyrWUgVfo�Uf\j�i\VfyYZ[\Y~VjVi\[fYoUsY�U\dfoU]�UW[rYhVYoUfY{Ufr\Usf̂

qXr�XV�dseXWUfYzVsoUY[ZYc[f\UsYtant�tanuYiUs\[yyUr\Ujj\̂
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m[fU�dfYVfrUsUZY��sdYUsr\Ujj\Uc[s\r]eXi\j[]e�U[\rr\Vo[UYfX]eYxq�ta��YhVYr[UWUfY�Usr]e[Ug
oUfUfYmfUsy[UUshUVyVfyrXs\UfYeX\YUsyUWUflYoXrrYU[fUYvXrg�Wrds}\[dfrg�djU�cXrrUsg
cksZU}VZ}UYZ[\YmsordfoUfiUjoVfoY}Xrr[�UsY��ejVfyo[UYz[s\r]eXi\j[]er\UYxXs[Xf\UYhVZ
�U[hUfVfoY��ejUfYoUrYcdefyUWkVoUrYoXsr\Ujj\̂

�U[YoUsYvXrg�djU�cXrrUsgcksZU}VZ}UoUrY�Usr\UjjUsrY�dWVslY��}Yv��|gv�Y��eXfoUj\
UrYr[]eYVZYU[fUYZ[\YvXrYWUeU[h\UY�Wrds}\[dfrzksZU}VZ}ÛY�[UsWU[Yz[soYZ[\\UjrYU[fUrYjXfg
hUfi�sZ[yUfYvXrWsUffUsrlYo[UYi�sYoUf�Wrds}\[dfr}sdhUrrYUsidsoUsj[]eUYcksZUYUshUVy\̂Yq[U
cksZU}VZ}UYWUh[Ue\Y[esUYsUyUfUsX\[�UY�ZzUj\zksZUYXVrYU[fUZYXfyUr]ejdrrUfUfYmsordfg
oUfiUjôYq[UY\eUsZ[r]eUY�U[r\VfyYoUsY_�\�]�YvXrg�djU�cXrrUsgcksZU}VZ}UfYWU\sky\Y_�
u�l��cY�Yǹal_�clYzdWU[_Y�Yntl��c�Ỳal_�cXjrY�kj\UjU[r\VfyYXVrYoUZYmsosU[]eYUf\g
fdZZUfYzUsoUf̂

TX]eYmmcksZUvY[r\YoVs]eYo[UYd̂ŷY�X�fXeZUfYo[UYcksZUUshUVyVfyYhVỲa�YXVrY�sXi\g
cksZU�d}}jVfyYWhẑYcksZU}VZ}UYhVYoU]�Uf̂YcU[\Use[fYr[foYfX]eYmmcksZUvYWU[ZYm[fg
rX\hY�dfYcksZU}VZ}UfY�dsyUyUWUfUY�XesUrXsWU[\rhXejUfY��~YU[fhVeXj\Uf̂Yq[UYxdsyXWUf
zUsoUfYU[fyUeXj\Uf̂

�Wrds}\[dfrzksZU}VZ}UfYXsWU[\UfYZ[\YU[fUZY�\eUsZ[r]eUfY�dZ}sUrrds�̂Y�efj[]eYoUZY�dZ
wXZ}[fyYWU�Xff\UfY�WrdsWUs��ejr]esXf�YeXWUfY�Wrds}\[dfrzksZU}VZ}UfY�XVZYWUzUy\U
�U[jÛYqXeUsY[r\YU[fUYedeUY�UWUfroXVUsYhVYUszXs\Uf̂Y�jrY�f\s[UWrUfUsy[UYo[Uf\YWU[Y�Wrds}\[g
dfrzksZU}VZ}UfYXfr\UjjUY�dfY�\sdZYi�sYo[UYmshUVyVfyYoUsYZU]eXf[r]eUfY�f\s[UWrUfUsy[U
msoyXrYhVsYmshUVyVfyYoUsY\eUsZ[r]eUfY�f\s[UWrUfUsy[ÛYqVs]eYo[UYxUsWsUffVfyYUf\r\Ue\
cksZUUfUsy[UYXViYedeUZY�UZ}UsX\Vsf[�UXVlYzdZ[\YoUsYcksZU}VZ}Uf}sdhUrrYXVisU]e\g
UseXj\UfYz[soY�r̂YidjyUfoUY�WW[joVfy�̂
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ENERGIEAUSWEIS
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gültig bis: 30.05.2023

Gebäude

für Wohngebäude

Gebäudetyp Mehrfamilienhaus/ Wohnen

Adresse Schwiebusser Straße 42-44 10965 Berlin

Gebäudeteil

2012
Baujahr Gebäude

Baujahr Anlagentechnik
2012

Anzahl Wohnungen
46

5391 m² (Wohnfläche 4492 m²)
Gebäudenutzfläche (An)

Geothermie (62.6% Wärme)
Erneuerbare Energien

Lüftung Zu/Abluftanlage mit zentraler

Wärmerückgewinnung durch Wärmeübertrager

Anlass der Ausstellung Neubau Modernisierung Sonstiges (freiwillig)
des Energieausweises Vermietung / Verkauf (Änderung / Erweiterung)

1

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes
Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten

Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die

energetische Gebäudenutzfläche nach EnEV, die sich in der Regel von der allgemeinen Wohnflächenangaben

unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Vergleiche ermöglichen (Erläuterungen -

siehe Seite 4).

☑ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch Eigentümer Aussteller

Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe)

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises
Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das

gesamte Wohngebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht,

einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

Aussteller

Feddersen Ingenieure GmbH
Beratende Ingenieure für Gebäudetechnik

Waldstraße 44a

10551 Berlin-Tiergarten
30.05.2013

Datum

RAUKAMMER BERLIN
Dipl.-Ing.

Christan Feddersen
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Onterschrift des Ausstellers.



ENERGIEAUSWEIS
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse, Gebäudeteil

für Wohngebäude

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Schwiebusser Straße 42-44 10965 Berlin

Energiebedarf

Primärenergiebedarf dieses Gebäudes

("Gesamtenergieeffizienz")
27.2 kWh/(m²a)

CO- Emissionen 1) 10.5 kg/(m²a)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 >400

MMA

KFW-Effizienzhaus 100
51.8 kWh/(m²a)

KfW-Effizienzhaus 70

36.2 kWh/(m²a)

KfW-Effizienzhaus 55

28.5 kWh/(m²a)

KfW-Effizienzhaus 40

20.7 kWh/(m²a)

Anforderungen gemäß EnEV 2)

Primärenergiebedarf

Ist-Wert 27.23 kWh/(m²a) Anforderungswert 51.76 kWh/(m²a)

Energetische Qualität der Gebäudehülle

Ist-Wert 0.41 W/(m²K) Anforderungswert

Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau

Endenergiebedarf

Strom-Mix

Energieträger

Gas-Sole/Wasser-WP

Für Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

X Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

Verfahren nach DIN V 18599

0.65 W/(m²K)
Vereinfachungen nach §9 Abs. 2 EnEV

eingehalten

Jährlicher Endenergiebedarf in kWh/(m²a) für

Heizung Warmwasser Hilfsgeräte 4)
Gesamt in kWh/(m²-a)

3.2 3.7

33.311.2 22.2

Ersatzmaßnahmen³)

Anforderungen nach §7 Nr. 2 EEWärmeG

Die um 15% verschärften Anforderungswerte sind

eingehalten

Anforderungen nach §7 Nr. 2 i.V.m. §8 EEWärmeG

Die Anforderungswerte der EnEV sind um % verschärft

Primärenergiebedarf

Verschärfter Anforderungswert: kWh/(m²a)

Transmissionswärmeverlust HT'

Verschärfter Anforderungswert: W/(m²K)
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Vergleichswerte Endenergiebedarf

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren
Die Energieeinsparverordnung lässt für die Berechnung des Energiebedarfs zwei alternative Berechnungsverfahren zu, die im Einzelfall zu
unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Insbesondere e wwegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte

keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro

Quadratmeter Gebäudenutzfläche (An).

1) freiwillige Angabe 2) bei Neubau sowie bei Modernisierung im Falle des §16 Abs. 1 Satz 2 EnEV

3) nur bei Neubau im Falle der Anwendung von §7 Nr. 2 Erneuerbare Energie-Wärmegesetz
5) EFH: Einfamilienhäuser, MFH: Mehrfamilienhäuser

4) ggf. einschließlich Kühlung

5
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ENERGIEAUSWEIS
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erläuterungen

für Wohngebäude

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primärenergiebedarf und den Endenergiebedarf
dargestellt.  Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bau-

unterlagenbzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z. B. standardisierte
Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Wärmegewinne usw.)
berechnet. So lässt sich die energetische Qualität des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse
auf den tatsächlichen Energieverbrauch.

Primärenergiebedarf - Seite 2

Der Primärenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes ab. Er berücksichtigt neben der Endenergie

auch die so genannte "Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energieträger
(z. B. Heizöl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit

eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung. Zusätzlich können die
mit dem Energiebedarf verbundenen CO2-Emissionen des Gebäudes freiwillig angegeben werden.

Energetische Qualität der Gebäudehülle- Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärme-
verlust (Formelzeichne in der EnEV HT'). Er ist ein Maß für die durchschnittliche energetische Qualität aller wärme-

übertagenden Umfassunsgflächen (Außenwände, Decken, Fenster tec.) eines Gebäudes. Kleinere Werte signali-

sieren einen guten baulichen Wärmeschutz. Außerdem stellt die EnEV Anforderungen an den sommerlichen

Wärmeschutz (Schutz vor Überhitzung) eines Gebäudes.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jährlich benötigte Energiemenge für Heizung, Lüftung
und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein
Maß für die Energieeffizienz eines Gebäudes undund seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die
dem Gebäude bei standardisierten Bedingungen unter Berücksichtigung der Energieverluste zugeführt werden muss,
damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Lüftung sichergestellt werden
können. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz
Die Vergleichswerte für den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte für grobe Vergleiche
der Werte dieses Gebäudes mit den Vergleichswerten ermöglichen. Es sind ungefähre Bereiche angegeben, in

denen die Werte für die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall können diese Werte auch außerhalb der

angegebenen Bereiche liegen.

Energieverbrauchskennwert - Seite 3

Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird für das Gebäude auf der Basis der Abrechnung von Heiz-und ggf.

Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung und/oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt.
Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebäudes und nicht der einzelnen Wohn- oder Nutzeinheiten

zugrunde gelegt. Über Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch für die Heizung hinsichtlich der konkreten
örtlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So führen beispielsweise hohe Verbräuche

in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung Beurteilung desdes Gebäudes. Der Energieverbrauchskennwert
gibt Hinweise auf die energetische Qualität des Gebäudes und seiner Heizungsanlage. Kleine Werte signalisieren einen

geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künftig zu erwartenden Verbrauch prauch istist jedoch nicht möglich; insbesondere

können die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie von deren Lage im Gebäude, von der jeweiligen
Nutzung und vom individuellen Verhalten abhängen.

Gemischt genutzte Gebäude

Für Energieausweise bei gemischt genutzten Gebäuden enthält die Energieeinsparverordnung besondere Vorgaben.
Danach sind - je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis für alle Nutzungen oder zwei getrennte

Energieausweise für Wohnungen und die übrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der Ausweise erkennbar (ggf.
Angabe „Gebäudeteil").
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